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Gemeinden Herscheid und Schalksmühle sowie in den Organen der Sparkasse an Volme und 
Ruhr 
Beschlussvorlage Nr. 140/2022 
Produkt: 01.08.02 Beteiligungsmanagement 
 

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine 
Rat der Stadt Lüdenscheid öffentlich 20.06.2022    
   

 

Finanzielle Auswirkungen?        ja  nein 

 
 investiv      konsumtiv 

 

 einmalig lfd. jährlich 

Aufwendungen/Auszahlungen             

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)             

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen             

Sonstige Erträge/Einzahlungen             

   
 

Bemerkung:       
 

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden? 

 ja, veranschlagt bei folgendem Konto:        nein, Deckungsvorschlag: 

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:  
Einmalig:      /     /      
Laufend:      /     /      
 

 gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe 
 freiwillige Aufgabe 

Grundlage:       
 

 
 

Beschlussumsetzung bis: entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
 
1.  Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie 
der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle 
 
A)  Verbandsversammlung 
 
In die Verbandsversammlung werden für die verbleibende Dauer der Legislaturperiode des Rates 
gewählt:  
 

Ordentliche Mitglieder: Stellvertretende Mitglieder: 

1. BM bzw. von ihm benannte Vertretung 
(Pflichtplatz) 

1. Stellvertretung im Amt bzw. benannte               
Vertretung 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

 
B) Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 
Als Vorsitzende/r der Verbandsversammlung wird vom Rat für die verbleibende Legislaturperiode 
vorgeschlagen: 
 

 

 
C) Stellvertretender Verbandsvorsteher 
 
Als stellvertretender Verbandsvorsteher wird vom Rat für die verbleibende Legislaturperiode vorge-
schlagen: 

 

BM  

 
 
2. Sparkasse an Volme und Ruhr 

   
Verwaltungsrat  
 
Folgende sachkundige Personen werden für die verbleibende Dauer der Legislaturperiode vom Rat 
benannt: 

 

1. stellvertretendes vorsitzendes Mitglied: 

2.  2.  

3.  3.  

  

Anteil Frauen Anteil stellvertretende Frauen 

Absolut                                                             in %                                                Absolut                                                 in % 
 

 



- 3 - 

    
 

Begründung 
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Hal-
ver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle und die Mitglie-
der des Verwaltungsrates der Sparkasse an Volme und Ruhr sind nach dem Zusammenschluss der 
Sparkasse HagenHerdecke und der Sparkasse Lüdenscheid neu zu besetzen, vgl. hierzu die Sit-
zungsdrucksache 139/2022. 
 
Wesentliche Änderungen zu den bisherigen Regelungen sind hier zusammengefasst: 
(Funktionsbezeichnungen in weiblicher und männlicher Form): 
 

 Gem. § 4 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Hagen, Halver, Herdecke 
und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle besteht die Verbands-
versammlung aus 35 Mitgliedern, von denen 7 (bisher 23) vom Rat der Stadt Lüdenscheid zu 
wählen sind. 
 

   Gem. § 5 Abs. 1 des öffentlich-rechtlichen Vertrags ist zum Verbandsvorsteher der Oberbür-
germeister der Stadt Hagen (bisher Stadt Lüdenscheid) zu wählen. Zu seinem Stellvertreter 
der Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid.  
 

   Gem. § 4 Abs. 1 der Satzung der Sparkasse an Volme und Ruhr besteht der Verwaltungsrat 
aus insgesamt 27 Mitglieder für die laufende und nachfolgende Kommunalwahlperiode sowie 
einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern, von denen 3 - einschließlich des stellvertre-
tenden vorsitzenden Mitglieds - (bisher 7) vom Rat der Stadt Lüdenscheid zu wählen sind. 

 

   Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ist ein Vertreter der Stadt Hagen (bisher Stadt Lü-
denscheid) zu wählen. Zum ersten Stellvertreter ist ein Vertreter der Stadt Lüdenscheid zu 
wählen. Zum zweiten Stellvertreter ist ein Vertreter der Stadt Herdecke zu wählen. 

 

   Die im bisherigen öffentlich-rechtlichen Vertrag vorgesehenen Anweisungen an Gremienmit-
glieder zu bestimmten Beschlussfassungen entfallen mit dem neuen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag. 

 
 
 
Lüdenscheid, den 31.05.2022 
 
 
In Vertretung: 
 
gez. Haarhaus 
 
Sven Haarhaus 
Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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